
1. Haushaltssatzung
Haushaltssatzung des Landkreis Vorpommern-Rügen

für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird
nach Beschlussdes Kreistages vom 5. Mai 2014 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichts
behörde folgende Haushaltssatzungerlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014wird

1.im Ergebnishaushalt
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf

der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf
der Saldoder ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf

b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf
der Saldoder außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
auf

c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagenauf
die Einstellung in Rücklagenauf
die Entnahmen aus Rücklagenauf
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagenauf

2. im Finanzhaushalt
a) die ordentlichen Einzahlungenauf

die ordentlichen Auszahlungenauf
der Saldoder ordentlichen Ein- und Auszahlungenauf

b) die außerordentlichen Einzahlungenauf
die außerordentlichen Auszahlungenauf
der Saldoder außerordentlichen Ein- und Auszahlungenauf

c) die Einzahlungenaus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungenaus Investitionstätigkeit auf
der Saldoder Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
auf

d) die Einzahlungenaus Finanzierungstätigkeit auf
die AuszahlungenausFinanzierungstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Finanzierungstätig
keit auf

festgesetzt.

421.797.900,00 €
432.908.100,00 €
-11.110.200,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

-11.110.200,00 €
0,00 €

2.575.500,00 €
-8.534.700,00 €

419.170.600,00 €
428.033.500,00 €
-8.862.900,00 €

0,00 c
0,00 €
0,00 €

5.602.400,00 €
13.362.500,00 €
-7.760.100,00 €

25.480.500,00 €
8.857.500,00 €
16.623.000,00 €
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§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenenKreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 8.247.700,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festge
setzt auf

1.605.000,00 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherungder Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt

Auf 41.907.960,00 €
§ 5 Kreisumlage

Die Kreisumlagewird auf 47,00 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenenStellen beträgt 1.215,5493Vollzeitäqui
valente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvor
jahres beträgt
und zum 31.12. des Haushaltsjahres

0,00 €
0,00 €

0,00 c

Angabenzum Eigenkapital könnenwegen ausstehender Eröffnungsbilanz und ausstehenden
Jahresabschlüssen2012 und 2013 noch nicht gemacht werden. Nachderzeitigem Stand
kann ein positives Eigenkapital ausgewiesenwerden.

§ 8 Regelungen zur Haushaltswirtschaft

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegensei
tig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts
anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahmeder gegenseitigen Deckungsfä
higkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansät
ze für Auszahlungenim Teilfinanzhaushalt. Bei Teilhaushalten, die mehrere
Fachdienste umfassen, wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf die je
weiligen Fachdienste beschränkt.

2. DieAufwendungen für bilanzielle Abschreibungenwerden nach § 14Abs. 2
GemHVO-Doppiküber die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfä
hig erklärt.
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3. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14Abs. 2
GemHVO-Doppiküber die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfä
hig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhangstehen
den Auszahlungen.

4. Die unter 2 und 3 genannten Aufwendungen und Auszahlungensind mit Aus
nahme der Personal- und Versorgungsaufwendungenund -auszahlungendes
Kommunalen Jobcenters von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt ausge
nommen.

5. Die Aufwendungen für Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden nach § 14
Abs. 2 GemHVO-Doppiküber die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig de
ckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang
stehenden Auszahlungen.

6. Innerhalb der geplanten Investitionsmaßnahmenwerden Ansätze für Auszah
lungen der Kontenarten 081 und 082 entsprechend § 14Abs. 3 GemHVO
Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7. Im Haushaltsplanveranschlagte geförderte Aufwendungen und Auszahlungen
dürfen erst dann in Anspruch genommenwerden, wenn die Gesamtfinanzie
rung gesichert ist (Vorliegen eines Fördermittelbescheides).

8. Bei der Zweckbindung von Erträge oder Einzahlungenbleiben die entspre
chenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung
des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungenbis zur Fälligkeit der
letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

9. Im laufenden Haushaltsjahr sind in Abstimmung mit dem Fachdienst Finan
zen die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnis- / Finanzhaushalt, ein
schließlich investiver Finanzauszahlungenund deren Aufnahme in den De
ckungskreis möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teil
haushaltes erfordert. Kannein Ausgleich von außerplanmäßigenAufwendun
gen und Auszahlungenim Teilhaushalt nicht sichergestellt werden, sind im
Rahmender Budgetsolidarität unter Einbeziehungdes FachdienstesFinanzen
Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall ist das
Antragsverfahren für außerplanmäßigeAufwendungen und Auszahlungen
gemäß § 50 KommunalverfassungM-V und in Übereinstimmung mit der
Hauptsatzung erforderlich.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigungwurde am 31.07.2014 erteilt.

Stralsund, den
5. August 2014

Landrat
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